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FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST FINANZEN
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			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


	Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


	Art. 2 - In Artikel 4 des Gesetzes vom 18. September 2017 zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Beschränkung der Nutzung von Bargeld, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 11. Juli 2021, wird eine Nummer 35/3 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"35/3. "Dienstleistungen für den Tausch virtueller Währungen in Fiatgeld und umgekehrt": Dienstleistungen, die darin bestehen, unter Nutzung von Eigenkapital Transaktionen im Bereich des Kaufs oder Verkaufs virtueller Währungen gegen Fiatgeld oder von Fiatgeld gegen virtuelle Währungen durchzuführen,".


	Art. 3 - Artikel 5 § 1 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 20. Juli 2020, wird wie folgt abgeändert:

	1. Absatz 1 wird wie folgt abgeändert:

	a) In Nr. 14/1 werden die Wörter "Dienstleister, die virtuelle Währungen in Fiatgeld und umgekehrt tauschen," durch die Wörter "unbeschadet des Absatzes 3, Dienstleister, die virtuelle Währungen in Fiatgeld und umgekehrt tauschen," und die Wörter "in Ausführung von Absatz 2" durch die Wörter "in Ausführung von Absatz 4" ersetzt.

	b) In Nr. 14/2 werden die Wörter "Anbieter von elektronischen Geldbörsen" durch die Wörter "unbeschadet des Absatzes 3, Anbieter von elektronischen Geldbörsen" und die Wörter "in Ausführung von Absatz 2" durch die Wörter "in Ausführung von Absatz 4" ersetzt.



	2. Zwischen Absatz 1 und Absatz 2 werden zwei Absätze mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Für die Anwendung von Absatz 1 Nr. 14/1 und 14/2 gelten Dienstleister, die virtuelle Währungen in Fiatgeld und umgekehrt tauschen, und Anbieter von elektronischen Geldbörsen, die auf belgischem Staatsgebiet elektronische Infrastrukturen eingerichtet haben, über die sie die vorerwähnten Dienstleistungen anbieten, ebenfalls als in Belgien ansässig.

	Natürlichen oder juristischen Personen, die dem Recht eines Drittlandes unterliegen, ist es verboten, auf belgischem Staatsgebiet im Rahmen ihrer üblichen beruflichen Tätigkeit, auch wenn diese ergänzend oder nebensächlich ist, Dienstleistungen für den Tausch virtueller Währungen in Fiatgeld und umgekehrt anzubieten oder zu erbringen oder elektronische Geldbörsen anzubieten."

	3. Absatz 3, der Absatz 5 geworden ist, wird wie folgt abgeändert:

	a) Die Wörter "von den in vorhergehendem Absatz erwähnten Dienstleistern und Anbietern verlangt werden, dass sie über die erforderliche berufliche Zuverlässigkeit und die angemessene Fachkompetenz verfügen, um ihre Tätigkeiten auszuüben" werden durch die Wörter "von den Personen, die mit der tatsächlichen Geschäftsleitung der in vorhergehendem Absatz erwähnten Dienstleister und Anbieter beauftragt sind, verlangt werden, dass sie über die erforderliche berufliche Zuverlässigkeit und die angemessene Fachkompetenz verfügen, um ihre Tätigkeiten auszuüben" ersetzt.

	b) Der Satz "Bei Gesellschaften gelten vorerwähnte Bedingungen für die mit der tatsächlichen Geschäftsleitung beauftragten Personen." wird aufgehoben.

	4. In Absatz 5, der Absatz 7 geworden ist, werden zwischen den Wörtern "Stimmrecht gewährt oder nicht," und den Wörtern "nicht die Eigenschaften besitzen" die Wörter "oder die Personen, die die Kontrolle im Sinne des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen über den Dienstleister beziehungsweise Anbieter ausüben," eingefügt.

	5. In Absatz 6, der Absatz 8 geworden ist, werden die Wörter "die in Absatz 2 erwähnten Personen" durch die Wörter "die in Absatz 4 erwähnten Personen" ersetzt.

	6. Zwischen Absatz 6 und Absatz 7, die Absatz 8 und Absatz 9 geworden sind, werden vier Absätze mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Die FSMA führt ein Register der Dienstleister, die virtuelle Währungen in Fiatgeld und umgekehrt tauschen, und ein Register der Anbieter von elektronischen Geldbörsen. Diese Register enthalten für jeden Dienstleister beziehungsweise Anbieter:

	1. seine Identifikationsdaten,

	2. gegebenenfalls, wenn es sich um ein beaufsichtigtes Unternehmen handelt, seine(n) anderen reglementierten Status.

	Die von der FSMA geführten Register können eine spezifische Rubrik für beaufsichtigte Unternehmen enthalten.

	Die FSMA veröffentlicht ebenfalls die Änderungen, die in den letzten zwölf Monaten in den Registern vorgenommen worden sind.

	Für die Anwendung der Absätze 9 bis 11 ist unter "beaufsichtigtem Unternehmen" ein Unternehmen zu verstehen, das über einen reglementierten Status wie in Artikel 36/2 § 1 des Gesetzes vom 22. Februar 1998 oder in Artikel 45 § 1 Nr. 2 des Gesetzes vom 2. August 2002 über die Aufsicht über den Finanzsektor und die Finanzdienstleistungen erwähnt oder über einen gleichwertigen Status in einem anderen Mitgliedstaat verfügt und das beabsichtigt, in Belgien Dienstleistungen für den Tausch virtueller Währungen in Fiatgeld und umgekehrt zu erbringen, oder sie erbringt oder beabsichtigt, elektronische Geldbörsen anzubieten, oder sie anbietet, sofern die Ausübung dieser Art von Tätigkeit durch diesen Status erlaubt ist."


	Art. 4 - In Artikel 120/1 Nr. 4 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 20. Juli 2020, werden die Wörter "gemäß Artikel 47" durch die Wörter "gemäß den Artikeln 47 und 52" ersetzt.


	Art. 5 - Artikel 136 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 20. Juli 2020, wird wie folgt abgeändert:

	1. In Absatz 1 Nr. 1 werden die Wörter "Nr. 1 bis 10, 14 und 17 bis 22" durch die Wörter "Nr. 4 bis 10" ersetzt.

	2. In Absatz 1 Nr. 2 werden die Wörter "Nr. 11 bis 13, 15 und 16" durch die Wörter "Nr. 11 bis 20" ersetzt.

	3. In Absatz 1 Nr. 3 werden die Wörter "Nr. 23 bis 33" durch die Wörter "Nr. 1 bis 3 und 21 bis 33" ersetzt.

	4. Der Artikel wird durch einen Absatz 2 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"Mit einer Gefängnisstrafe von einem Monat bis zu einem Jahr und einer Geldbuße von 50 bis zu 10.000 EUR oder mit nur einer dieser Strafen wird bestraft, wer die Tätigkeit eines Dienstleisters, der virtuelle Währungen in Fiatgeld und umgekehrt tauscht, oder eines Anbieters von elektronischen Geldbörsen ausübt und nicht gemäß den in Ausführung von Artikel 5 § 1 Absatz 4 erlassenen Bestimmungen eingetragen ist oder auf diese Eintragung verzichtet hat oder wessen Eintragung gestrichen worden ist und wer gegen Artikel 5 § 1 Absatz 3 verstößt."


	Art. 6 - In Artikel 137 Absatz 1 Nr. 3 desselben Gesetzes, abgeändert durch das Gesetz vom 2. Juni 2021, werden die Wörter "in Artikel 5 § 1 Absatz 7 erwähnten" durch die Wörter "in Artikel 5 § 1 Absatz 13 erwähnten" ersetzt.


	Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


	Gegeben zu Brüssel, 1. Februar 2022


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Finanzen
V. VAN PETEGHEM

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE
_______

